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1 Veranlassung

Die Nutzung der Sonnenenergie durch Fotovoltaik-
Anlagen wird durch das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) gefördert [1]. Mit dem EEG macht 
der Gesetzgeber deutlich, dass die Gewinnung 
erneuerbarer Energie aus volkswirtschaftlicher 
Sicht sinnvoll ist. Die hohen Zuwachsraten bei der 
Installation von Fotovoltaik-Anlagen in Deutschland 
zeigen, dass der Betrieb dieser Anlagen auch aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht lohnend sein kann. 

Die Hessische Landesregierung hat sich dazu 
verpflichtet, den Anteil Erneuerbarer Energien 
am Endenergieverbrauch (ohne Verkehr) bis zum 
Jahr 2020 auf 20 Prozent zu erhöhen. Dies hat zur 
Folge, dass die Erneuerbaren Energien von heute 
7.000 MWh/a bis zum Jahr 2020 verdreifacht 
werden sollen. Konkret für die Solarenergie 
wurde ein Anteil von 3.000 MWh/a ausgewiesen. 
Die Fotovoltaik wird dabei eine entscheidende 
Rolle spielen. Um diese Leistung zu installieren, 
werden Flächen in einer Größenordnung von 
ca. 25 km² benötigt. Hierfür sind insbesondere 
Dachflächenanlagen sowie Anlagen über 
Parkplätzen oder anderen versiegelten Flächen 
geeignet. Weiterhin kommen Freiflächenanlagen 
in Frage, die aber nach dem novellierten EEG 
nur noch eingeschränkt einen Anspruch auf 
Einspeisevergütung haben. 

Als Standorte für Fotovoltaik-Freiflächenanlagen 
sind laut EEG insbesondere „bauliche Anlagen“, 
„versiegelte Flächen“  und „Konversionsflächen 
aus wirtschaftlicher Nutzung“ geeignet. Darunter 
fallen u. a. stillgelegte Deponien, Altablagerungen, 
Aufschüttungen und Abraumhalden [2]. 
Fotovoltaikanlagen auf diesen Flächen haben eine 
besondere Bedeutung, da hier eine klassische 
Flächendoppelnutzung erreicht wird. In Hessen 
gibt es Fotovoltaik-Freiflächenanlagen auf 
Deponien in Flörsheim-Wicker, Taunusstein und 
Wiesbaden (Stand 2010), weitere Fotovoltaik-
Freiflächen anlagen sind geplant.

Das Hessische Ministerium für Umwelt, Energie, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV) 
prüft, inwieweit stillgelegte Deponien und 
Altablagerungen als Standorte für Fotovoltaik-
Freiflächenanlagen grundsätzlich geeignet sein 
können. In der vorliegenden Arbeitshilfe sind 
die wichtigsten Aspekte zusammengefasst. Die 
Arbeitshilfe wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie 
und dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung (Oberste 
Bauaufsicht, Baurecht) erstellt.
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2 Umfrage bei den    
          Regierungspräsidien

Mit Erlass vom 1.7.2009 hat das HMUELV eine 
Umfrage bei den hessischen Regierungspräsidien 
durchgeführt, welche Altablagerungen als 
Standorte für Fotovoltaik-Freiflächenanlagen in 
Frage kommen [3]. Den Regierungspräsidien 
wurde eine Vorauswahl der größeren hessischen 
Altablagerungen (> 10.000 m²) sowie ein Frage-
bogen zur Verfügung gestellt.

Die Regierungspräsidien haben 42 Altablage-
rungen als prinzipiell geeignet angesehen, darunter 
5 Altablagerungen als „gut geeignet“. Zusätzlich 
wurden 5 Deponie-Standorte genannt, die sich in 
der Stilllegungs- oder Nachsorgephase befinden. 
Der Arbeitskreis Hessischer Deponiebetreiber 
geht davon, dass weitere Deponien als Standorte 
in Frage kommen.

Die bisher als geeignet identifizierten Standorte 
besitzen eine Fläche von ca. 400.000 m². Bei einer 
vollständigen Nutzung mit PV-Anlagen entspricht 
dies einer installierten elektrischen Leistung 
von 40 MW. Berücksichtigt man zusätzlich die 
Flächen, zu denen bisher keine ausreichenden 
Informationen vorliegen, die aber ebenfalls ein 
entsprechendes Nutzungspotenzial besitzen, 
könnte sich die installierte Leistung noch deutlich 
vergrößern. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
kann mit weiteren 400 Flächen hessenweit 
gerechnet werden. Aus energiewirtschaftlicher 
Sicht könnten theoretisch bis zu 10 % des für das 
Jahr 2020 erwarteten Solarenergieanteils auf den 
vorgenannten Flächen gewonnen werden.

3 Rechtliche und planerische     
 Voraussetzungen

3.1 EEG

Im „Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer 
Energien (EEG)“ aus 2008, zuletzt geändert am 
11.8.2010, wird in den §§ 20, 21 und 32 EEG die 
Einspeisevergütung geregelt [1].

Standorte für Fotovoltaik-Freiflächenanlagen 
müssen nach § 32 EEG bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen. Der örtliche 
Netzbetreiber ist nur dann zur Einspeisevergütung 
gemäß EEG verpflichtet, wenn zumindest eine 
der drei folgenden Bedingungen erfüllt ist:

I. Die Fotovoltaik-Freiflächenanlage wurde 
auf einer baulichen Anlage errichtet, 
die vorrangig zu einem andern Zweck 
errichtet worden ist. Zu solchen baulichen 
Anlagen können u. a. Deponie flächen und 
Aufschüttungen zählen [2].  Fotovoltaik-
Freiflächenanlagen auf baulichen Anlagen 
werden in der Rechtsliteratur auch als 
„unechte Freiflächenanlagen“ bezeichnet [4].

II. Die Fotovoltaik-Freiflächenanlage wurde 
auf einer Fläche errichtet, für die ein 
Verfahren nach § 38 Baugesetzbuch 
(BauGB) durchgeführt worden ist. Dies sind 
Vorhaben mit überörtlicher Bedeutung, die 
der Planfeststellung oder einem Verfahren 
unterliegen, welches die Rechts wirkungen 
wie die einer Planfeststellung erzeugt, 
also insbesondere die Plangenehmigung. 
Umfasst werden damit insbesondere 
Deponien, die nach § 31 Abs. 2 Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) der 
Planfeststellung unterliegen [5]. Von § 38 
BauGB umfasst sind zudem öffentl ich

 zugängliche, ortsfeste Abfallbeseitigungs- 
 anlagen, die einer Genehmigungspflicht
 nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz  
 (BImSchG) unterliegen.

III. Die Fotovoltaik-Freiflächenanlage wurde 
im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
(B-Plan) errichtet.  In diesem Fall ist zu 
unterscheiden, wann der B-Plan aufgestellt/
geändert wurde:

Copyright Deponiepark 
Flörsheim-Wicker
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Wurde der B-Plan bereits vor dem 1.9.2003 
aufgestellt/geändert, besteht generell 
Anspruch auf die Einspeisevergütung. Wurde 
der B-Plan erst nach dem 1.9.2003 aufgestellt/
geändert, gelten weitere Ein schränkun-
gen (§ 32 Abs. 3 EEG). Der Netzbetreiber 
ist dann zur Einspeisevergütung gemäß 
EEG verpflichtet, wenn die Fläche bereits 
versiegelt ist, oder eine Konversionsfläche 
aus wirtschaftlicher oder militärischer 
Nutzung vorliegt. Zu versiegelten Flächen 
zählen bauliche Anlagen wie Deponieflächen 
und Aufschüttungen. Zu Konversionsflächen 
zählen beispiels weise Abraumhalden und 
ehemalige Tagebaugebiete [2].

Für die Mehrzahl der Deponien/Altablagerungen, 
die als Standorte für Fotovoltaik-Frei-
flächenanlagen in Frage kommen, ist zu erwarten, 
dass mindestens eine der Bedingungen I. bis III. 
zutrifft.

Die Anforderungen hinsichtlich Planfeststellung 
(II.) bzw. Bebauungsplan (III.) sollen bewirken, 
dass ökologisch sensible Flächen nicht überbaut 
werden und eine möglichst große Akzeptanz in 
der Bevölkerung vor Ort erreicht werden kann [2].

Welche der oben genannten Bedingungen 
zutreffend ist, muss mit den örtlich zuständigen 
Bau behörden abgestimmt werden. Im Zweifelsfall 
ist eine Klärung bzw. ein Vertrag mit dem Netz-
betreiber erforderlich, um Planungssicherheit zu 
gewinnen. 

3.2 Baurecht

Von der Frage der Vergütungsfähigkeit (Kap. 3.1) 
zu trennen ist die Genehmigungsfähigkeit der 
Fotovoltaikanlagen, die sich nach den Vorgaben 
des BauGB und der Hessischen Bauordnung 
(HBO) richtet. Fotovoltaik-Freiflächenanlagen sind 
bauliche Anlagen im Sinne des § 29 Abs. 1 BauGB 
und des § 2 Abs. 1 HBO [6,7]. Ein Bauvorhaben 
ist immer dann baurechtlich zulässig, wenn es 
dem Bauplanungsrecht (§§ 29 ff BauGB) und 
dem Bauordnungsrecht entspricht und eine 
behördliche Genehmigung entweder erteilt wurde 
oder nicht erforderlich ist. 

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit einer 
baulichen Maßnahme wie einer Fotovoltaik-

Freiflächenanlage richtet sich danach, ob 
das Vorhaben im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans, im Außenbereich oder auf einer 
planfestgestellten bzw. plangenehmigten Fläche 
(z. B. einer Deponie) geplant ist. 

Vorhaben im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans:

Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
sind Bauvorhaben zulässig, wenn sie dem 
Bebauungsplan nicht widersprechen (§ 30 Abs. 1 
BauGB). Möglich sind qualifizierte, vorhaben-
bezogene und einfache B-Pläne [8]. Fotovoltaik-
Freiflächenanlagen sind - abgesehen von nach
§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB festgesetzten Ver-
sorgungsflächen - insbesondere in speziell hier-
für ausgewiesenen Sondergebieten nach § 11 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zulässig. Sie 
sind „eigenständige gewerbliche Anlagen“ [9,10] 
und daher unzulässig in besonders empfindlichen 
Gebieten, z. B. Wohngebieten, Parkanlagen oder 
der Erholung dienenden Sondergebieten [10]. 
Sofern Änderungen des Flächennutzungsplans 
erforderlich sind, kann das Verfahren nach § 8 
Abs. 3 BauGB parallel zur Erstellung des B-Plans 
erfolgen [8].

Vorhaben im Außenbereich:

Der Außenbereich soll nach der Konzeption des 
Baugesetzbuchs von einer Bebauung freigehalten 
werden, soweit diese nicht ihrem Wesen nach 
in den Außenbereich gehört. Der Gesetzgeber 
differenziert hier zwischen privilegierten (§ 35 
Abs. 1 BauGB) und sonstigen Vorhaben (§ 35 
Abs. 2 BauGB). 

Im Außenbereich installierte Fotovoltaik-
Freiflächenanlagen zählen zu den sonstigen 
Vorhaben (§ 35 Abs. 2 BauGB). Sie können im 
Einzelfall zugelassen werden, wenn sie öffentliche 
Belange nicht beeinträchtigen. Fotovoltaik-
Freiflächenanlagen können insbesondere beein-
trächtigen: Belange des Naturschutzes, der 
Landschafts pflege und des Bodenschutzes, 
die natürliche Eigenart der Landschaft und ihr 
Erholungswert [9] sowie die Flugsicherheit im 
Umkreis von Flughäfen aufgrund der Blendwirkung 
[10]. Im Einzelfall können spezielle Gutachten 
erforderlich sein.
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Vorhaben im Bereich planfestgestellter/
plangenehmigter Deponien:

Eine Sperre für die Anwendung der 
bauplanungsrechtlichen Vorschriften der §§ 29 ff 
BauGB enthält das sog. Fachplanungsprivileg 
des § 38 Satz 1 BauGB. Danach sind für 
bauliche Maßnahmen auf Grund von Plan-
feststellungsverfahren und den weiteren in der 
Vorschrift genannten Verfahren die §§ 29 bis 37 
BauGB nicht anzuwenden, wenn die Gemeinde in 
den Verfahren beteiligt wird. 

Das Fachplanungsprivileg des § 38 BauGB gilt 
für Anlagen, die von der Planfeststellung bzw. 
Plangenehmigung umfasst werden. Dies setzt 
einen betrieblichen Zusammenhang mit der 
Deponie voraus, der bei der Errichtung einer 
Fotovoltaik-Freiflächenanlage im Einzelfall 
vorliegen kann, etwa wenn sie in einem räumlichen 
und betriebstechnischen Zusammenhang mit der 
Deponie steht und sich somit als Nebenanlage 
qualifizieren lässt [11]. Ist eine solche 
Fotovoltaik-Freiflächenanlage nicht von der 
Planfeststellung umfasst, kommt eine Änderung 
des Planfeststellungsbeschlusses bzw. der 
Plangenehmigung in Betracht. Diese ist nur mög- 
lich, wenn sie sich auf mit der Entsorgung ver-
bundene Zwecke bezieht. Deshalb muss dargelegt 
werden, dass die Fotovoltaik-Freiflächenanlage 
i n  e i nem be t r i eb l i chen  Zusammenhang 
mit der Deponie steht. Für im Bereich des 
Deponiekörpers geplante Solaranlagen wird der 
betriebliche Zusammenhang beispielsweise als 
Teil der Stilllegungskonzeption begründbar sein. 

Der Fachplanungsvorbehalt des § 38 BauGB greift 
nicht, wenn die Fotovoltaik-Freiflächenanlagen 
zwar auf planfestgestellter Fläche errichtet werden 
sollen, es sich aber um vom Deponiebetrieb 
verselbständigte Nutzungen handelt, die sich 
zeitlich mit dem Deponiebetrieb überschneiden, 
ihn sachlich aber weder erfordern noch fördern 
[11]. Außerdem dauert der Fachplanungsvorbehalt 
des § 38 BauGB grundsätzlich nur solange, wie 
die Deponie dem Abfallrecht untersteht und nicht 
aus der Nachsorge entlassen wurde. 

Für diese nicht von der Planfeststellung 
umfassten, eigenständigen Anlagen richtet sich 

die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach den 
§§ 29 ff BauGB, so dass nach den oben gemachten 
Ausführungen i. d. R. ein (ggf. einfacher) Bebau-
ungsplan notwendig ist. In Einzelfällen kann die 
Fotovoltaik-Freiflächenanlage auch als „sonstiges 
Vorhaben“ nach § 35 Abs. 2 BauGB zulässig sein, 
wenn keine öffentliche Belange beeinträchtigt 
werden (s. o.).

3.3 Notwendigkeit einer Baugenehmigung

Die Errichtung, Aufstellung oder Anbringung von 
baulichen Anlagen bedürfen nach § 54 Abs. 1 HBO 
der Baugenehmigung, soweit in der HBO nichts 
anderes bestimmt ist. Für Fotovoltaik-Freiflächen-
anlagen besteht Baugenehmigungspflicht 
[8,9]. Planfeststellungsbeschlüsse, Plan-
genehmigungen und Genehmigungen nach 
dem BImSchG schließen aufgrund der 
Konzentrationswirkung (§§ 75 Abs. 1, 74 Abs. 6 
Verwaltungsverfahrensgesetz, § 13 BImSchG) die 
Baugenehmigung mit ein. 

Zur Klärung der bautechnischen Bedingungen/
Voraussetzungen für die Installation von 
Fotovoltaik-Freiflächenanlagen ist ein ingenieur-
technisches Gutachten erforderlich, das ins-
besondere eine Standortbegehung, eine 
bautechnische Standortprüfung und eine 
Machbarkeitsstudie beinhaltet. 

3.4 Naturschutz- und Forstrecht

Bei Planfeststellungen, Aufstellung eines 
Bebauungsplanes, Zulassung von Vorhaben nach 
§ 34 BauGB oder Vorhaben im Außenbereich ist 
regelmäßig die Naturschutzbehörde zu beteiligen. 
Die Beteiligung erfolgt durch die im Verfahren 
federführende Behörde bzw. die Trägerin der 
Bauleitplanung. Gleichwohl ist zu empfehlen, 
bereits bei der Vorbereitung entsprechender 
Planungen eine inhaltliche Abstimmung mit 
der Naturschutzbehörde vorzunehmen (soweit 
nicht Planfeststellung: i. d. R. die untere Natur-
schutzbehörde, d. h. Kreisverwaltung oder 
Gemeinde über 50.000 Einwohner). Ist Wald von 
der Anlage betroffen, ist nach § 9 des Hessischen 
Forstgesetzes ein frühzeitiger Kontakt mit 
dem Forstamt aufzunehmen, das ggf. weitere 
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Hinweise über zu beteiligende Stellen geben 
kann. Bei Rodungen ist eine forstrechtliche 
Rodungsgenehmigung erforderlich ist [9].

Bei der Errichtung von Fotovoltaik-Frei-
flächenanlagen kann Naturschutzrecht z. B. 
in Form von Schutzverordnungen (z. B. Land-
schaftsschutzgebiet, geschützter Landschafts-
bestandteil), des Artenschutzes, des Biotop-
schutzes oder der Eingriffsregelung zu 
berücksichtigen sein. Ab 1.3.2010 gilt das neue 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) [12] 
unmittelbar. Das Hessische Naturschutzgesetz 
(HENatG) gilt insoweit fort, als das BNatSchG 
nicht gleich lautende oder abweichende 
Regelungen enthält [13]. Auch bestehende 
Verordnungen (Schutzgebietsverordnungen, 
Kompensationsverordnungen usw.) bleiben gültig.

Der mit der Errichtung einer Fotovoltaik-
Freiflächenanlage verbundene Eingriff in Natur 
und Landschaft ist nach den Regeln des BNatSchG 
bzw. der Landesnaturschutzgesetze zu ermitteln 
[8]. Vorhaben im Außenbereich unterliegen 
dabei vollständig der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung. 

Bei Vorhaben im Außenbereich umfasst die 
Baugenehmigung auch die naturschutzrechtliche 
Eingriffsgenehmigung. Hierzu wird i. d. R. die 
untere Naturschutzbehörde eingebunden, soweit 
nicht nach anderem Fachrecht (z. B. Abfall- oder
Immissionsschutzrecht) eine Zuständigkeit des 
Regierungspräsidiums begründet ist; dann wäre 
die obere Naturschutzbehörde zuständig. 

Auf planfestgestellten Flächen (Deponien in 
der Stilllegungs- oder Nachsorgephase) ist 
häufig zu erwarten, dass naturschutzrechtliche 
Anforderungen gering sind. Höhere Anforderungen 
können z. B. vorliegen, wenn sich seit der Deponie-
Rekultivierung gesetzlich geschützte Biotope 
(z. B. Magerrasen) oder Lebensstätten besonders 
geschützter Arten entwickelt haben.

Durch die im Verfahren beteiligte Natur-
schutzbehörde wird auch geprüft, ob geschützte 
Arten oder Lebensräume betroffen sind. 
In ökologisch wertvollen Gebieten (z. B. Natur-

schutzgebieten, Feuchtgebieten) ist davon aus-
zugehen, dass keine Genehmigung erteilt wird.

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist bei der 
Gestaltung von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen 
u. a. zu berücksichtigen [8]:

•	 Vegetationsdecke: 
 Der Abstand zwischen den Fotovoltaik-
 Modulen sollte ausreichend sein, um die  
 Ausbildung einer geschlossenen Vegeta- 
 tionsdecke zu ermöglichen. 

•	 Offenhaltung: 
 Schafbeweidung oder ein- bis zweimalige  
 Schnittnutzung

•	 Vermeidung von Erosion: 
 Das von Modulen abfließende Regen- 
 wasser soll einer ortsnahen Versicke- 
 rungseinrichtung zugeleitet werden 
 oder versickern können.

•	 Vermeidung optischer Beeinträchtigungen: 
Gehölzpflanzungen als Umrandung der 
PV-Freiflächenanlage (zu berücksichtigen 
ist Aufwuchshöhe, Pflege, zusätzlicher 
Flächenverbrauch)

•	 Einzäunungen: 
 Landschaftsgerechte Ausführung mit  
 Durchlässen für Klein- und Mittelsäuger 

3.5 Abfallrecht

Deponien unterliegen solange dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, bis diese 
aus der Nachsorge entlassen wurden, also auch 
während der  Stilllegungs- und Nachsorgephase. 
Soweit sich durch die Errichtung und den 
Betrieb von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen 
Auswirkungen auf Deponien (einschließlich 
Oberflächenabdichtungssystemen) ergeben 
können, sind die genehmigungsrechtlichen 
Vorgaben des § 31 KrW-/ AbfG und der 
Deponieverordnung (DepV) zu beachten [5,14].
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4 Technische Voraussetzungen

Für die Errichtung einer Fotovoltaik-Frei-
flächenanlage sind insbesondere folgende 
Aspekte zu beachten:

•	 Systemtechnik: 
 Marktverfügbar sind kristalline Solarzellen  
 und Dünnschicht-Solarzellen, die Module  
 können festinstalliert oder nachgeführt sein

•	 Fundamente/Montage: 
 Kostengünstiger ist die Gründung auf  
 Rammfundamenten, d. h. das Einrammen  
 der Montagepfähle (ca. 1,5 m bis 2 m u.  
 GOK, je nach Untergrund); Betonfunda-  
 mente sind teurer und können, wenn sie  
 über die Geländeoberkante aufragen,  
 Mäh- und Pflegearbeiten erschweren. 

•	 Aufständerung: 

 Üblich sind gerammte Mehrpfosten- 
 systeme; Einpfostensysteme erleichtern  
 Mäh- und Pflegearbeiten; Die Konstruk- 
 tionen benötigen eine statische Zulassung
 (System- oder Einzelzulassung).

•	 Oberflächenabdichtung der Deponie/ 
Altablagerung und Wasserabführung: 

 Die Dichtungssysteme (Kunststoffdich- 
 tungsbahn, mineralische Dichtung oder 
 Kapillarsperrensystemen) dürfen nicht
 durchstoßen/beschädigt oder in ihrer  
 Funktion beeinträchtigt werden, infolge
 Verschattung und vermindertem Bewuchs  
 ist von einer erhöhten Sickerwasser-
 rate auszugehen, welche bei Rekultivie- 
 rungsschichten dem Ziel einer möglichst  
 hohen Evapotranspiration entgegen steht.  
 Der veränderte Wasserhaushalt ist insbe- 
 sondere bei Kapillarsperrensystemen zu 
 berücksichtigen.

•	 Vorhandene technische Einrichtungen   
auf Deponien: 

 Bei der Planung der Freiflächenanlage  
 ist die Lage von Gasbrunnen, Gaslei- 
 tungen, Entwässerungsleitungen usw. 
 einzubeziehen, um Beschädigungen/Beein-
 trächtigungen bei Reparatur- und Instand-
 haltungsarbeiten möglichst zu vermeiden.

•	 Exposition / Neigung: 

 Günstig sind südexponierte Flächen, da die
  Fotovoltaikmodule dichter aufgestellt  
 werden können; allerdings ist bei stärkeren 
 Neigungen (> 20 %) das Rammen und 
 und die Montage aufwändiger. Bei  
 Deponien ist eine erneute Beurteilung  
 der Standsicherheit der Rekultivierungs-
 schicht, der technischen Funktionsschicht  
 bzw. des gesamten Oberflächen abdich- 
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 tungssystems durch einen Fachgutachter  
 notwendig. Dies wird sich dann aufwändiger
 gestalten, wenn starke Neigungen vor-
 liegen und/oder der Untergrundaufbau
 sich hinsichtlich der Standsicherheit 
 bereits schwierig gestaltet (z. B. bei einge-
 bauten System komponenten mit bereits 
 vergleichsweise ungünstigem Gleit-
 verhalten zueinander). 

•	 Erosion: 
 Bei stärker geneigten Flächen besteht
  Erosionsgefahr; erforderlich ist eine
  geschlossene Vegetationsdecke und/oder
 eine Regenwassersammlung/ -ableitung 

•	 Setzungen: 
 I n s b e s o n d e r e  b e i  D e p o n i e n / A l t -
 ablagerungen, auf denen organische 
 Abfä l le  abge lager t  wurden,  t re ten
 Setzungen auf. Erfahrungsgemäß ver-
 langsamen sich die Setzungen ca. 10
 Jahre nach Ablagerungsende. Bei der 
 Insta l la t ion e iner  Fotovol ta ik-Fre i -
 flächenanlage ist sicherzustellen, dass
 die Konstruktion der Restsetzung schadlos 
 (auch für die Oberflächenabdichtung) folgen
 kann. Günstig sind kleinflächige Module.

•	 Verschmutzung der Module: 
 Staubbelastungen, Blätter und Vogelkot
 beeinträchtigen den Wirkungsgrad der
 Module,  s ind aber nach bisher igen
 Erfahrungen nur mäßig relevant.

•	 Beschattung: 
 Eine Beschattung durch benachbarte
  Bäume oder Gebäude ist sehr ungünstig

•	 Stromanschluss: 
 Bei größeren Anlagen ist ein Mittelspan-
 nungsanschluss an das Stromnetz erfor-
 derlich. Die Stromabführung zum Mittelspan- 
 nungsanschluss erfolgt mittels Erdkabel. 
 Bei kleineren Anlagen kann ein Nieder-
 spannungsanschluss ausreichend sein.

•	 Schutz gegen Diebstahl und Vandalismus:

 Versicherer fordern i. d. R. 2 m hohe  
 Zäune mit Alarmanlage, sofern die Anlage
 nicht auf einem gesicherten Betriebs-

 gelände errichtet wird [8]; da die Er-
 richtung des Zauns einen Eingriff in die
 die Natur darstellt, ist in jedem Fall eine
 Abstimmung mit der Naturschutzbehörde
 erforderlich. 

•	 Rekultivierung: 
 Bereits bei der Erstellung des Rekultivie-
 rungskonzepts ist die mögliche Installation 
 einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage zu
 berücksichtigen. 

Soweit eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage auf 
einer Deponie errichtet wird, muss im Einzelfall 
entschieden werden, ob es sich dann in den 
betroffenen Bereichen um eine Rekultivierungs-
schicht oder um eine technische Funktionsschicht 
im Sinne der Deponieverordnung (Anhang 1 
Tabelle 2 und Anhang 1 Nr. 2.3.1 und 2.3.2) 
handelt [14]. Soweit es sich um eine technische 
Funktionsschicht handelt, sind die entsprechenden 
Regelungen der DepV einzuhalten. Ramm-
fundamente können problematisch sein, weshalb 
hier explizit die Regelungen der Ziffer 1 der Nr. 
2.3.2 Anhang 1 zur DepV („1. Die Dicke ist nach
den Schutzerfordernissen der darunterliegenden...“) 
zu beachten sind. Wenn es sich um eine 
Rekultivierungsschicht handelt, sollten diese 
Anforderungen sinngemäß Anwendung finden. 

Bei einer Einstufung als technische 
Funktionsschicht ist weiterhin zu beachten, dass 
nach der Nutzung des Standortes als Fotovoltaik-
Freiflächenanlage ggf. zusätzliche Änderungen 
der Oberfläche notwendig sind um die Funktion 
als Rekultivierungsschicht übernehmen zu 
können. Insoweit sind die Anforderungen der 
DepV bereits bei der Planung einer Fotovoltaik-
Freiflächenanlage zu berück sichtigen, damit 
Probleme beim Rammen der Fundamente und 
der späteren Entfernung der PV-Anlage im plane-
rischen Vorfeld sicher ausgeschlossen werden.  
Die unterschiedliche Einstufung der betroffenen 
Bereiche als Rekultivierungsschicht oder 
technische Funktionsschicht kann auch Einfluss 
auf die naturschutzrechtliche Bewertung (Kap. 3.4) 
und in Folge damit auch auf die Kosten haben.
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5 Wirtschaftliche Voraussetzungen

Zur Abschätzung, ob eine Fotovoltaik-Frei-
flächenanlagen wirtschaftlich betrieben werden 
kann, sind folgende Punkte zu ermitteln/beachten:

•	 Exposition der Fläche: 
günstig ist eine Südexposition

•	 Mindestgröße der Fläche:       
die ebene oder südexponierte Fläche sollte 
mindestens 10.000 m² betragen

•	 Vornutzung der Fläche:     

      ungünstig ist Wald wegen der Rodungskosten    
      und der erforderlichen Rodungsgenehmigung

•	 Offenhaltung der Fotovoltaik-Module:  

   eine Schafbeweidung ist i. d. R. günstiger 
 als eine Mahd.

•	 Schutz vor Diebstahl und Vandalismus:   

     ein stabiler Zaun mit Kameraüberwachung/
 Alarmanlage ist erforderlich; günstig ist
 die Lage einer Fotovoltaik-Freiflächen-
 anlage  innerhalb eines Betriebsgeländes,
 z. B. einer Deponie, da kein zusätzlicher
 Zaun erforderlich ist

•	 Mittelspannungsanschluss:   

 sofern zur Stromabführung ein Nieder- 
 spannungsanschluss nicht ausreichend ist,
      ist ein nahegelegener Mittelspannungs- 
 anschluss günstig

•	 Wartung:   
      obwohl die Wartung von Fotovoltaik-Frei- 
 flächenanlagen vergleichsweise wenig  
 aufwändig ist, sind regelmäßige Bege- 
 hungen und Wartungsarbeiten erforderlich;  
 empfehlenswert ist eine Fernüberwachung

•	 An windexponierten Standorten sollte 
geprüft werden, ob (zusätzlich) die 
Installation einer Windkraftanlage sinnvoll/
möglich ist (z. B. Karlsruhe Mülldeponie-West)

•	 Minimal sol l te die Freif lächen-Foto-
voltaikanlage 400 kWp (KilowattPeak) 
i n s t a l l i e r t e  L e i s t u n g  a u f w e i s e n 
(Flörsheim-Wicker 440 kWp, Wiesbaden 
Dyckerhoffbruch 1000 kWp).

Empfehlenswert ist die Durchführung einer 
Machbarkeitsstudie z. B. durch einen Projekt-
entwickler. Einige Projektentwickler treten als 
Generalunternehmer auf (z. B. Truppenübungsplatz
Lieberose, Brandenburg, 53 MW, 160ha, 160 Mio. €).

Copyright Deponiepark Flörsheim-Wicker
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6 Akzeptanz

Im Vergleich zu Atom-, Kohlekraftwerken und 
Windkraftanlagen ist bei Fotovoltaikanlagen 
von einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung 
auszugehen, da Sonnenenergie i. d. R. positiv 
aufgenommen wird. 

Im Einzelfall können Konflikte auftreten, wenn 
Fotovoltaik-Freiflächenanlagen nahe der 
Bebauung und/oder in Gebieten mit hohem 
Erholungswert liegen (Blendwirkung, Wegfall 
eines Hundeausgeh fläche, Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes). Die erforderliche Einzäunung 
kann die Akzeptanz in der Bevölkerung ebenfalls 
mindern. 

Die Nutzung von Sonnenenergie hat in Deutschland 
Vorbildcharakter, wie deren Förderungen durch 
das EEG verdeutlicht. Im Sinne des EEG 
sollte in der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz 
erreicht werden. Dies kann durch Werbung und 
Beteiligungsmöglichkeiten („Bürgersolaranlagen“) 
bewirkt werden.

7 Fazit

Fotovoltaik-Freiflächenanlagen können aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht lohnend sein, 
wenn günstige Randbedingungen vorliegen. 
Deponien, Aufschüttungen und Abraumhalden 
sind grundsätzlich gut geeignete Standorte. 

Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche 
Umsetzung einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage 
ist ein engagierter, visionärer Betreiber (Flörsheim-
Wicker, Karlsruhe, Wiesbaden), da die Planung mit 
hohem Aufwand verbunden ist (Bebauungsplan, 
Baugenehmigung, usw.).

Vorteilhaft ist, wenn die Kommune (als Träger der 
Bauleitplanung) der Errichtung einer Fotovoltaik-
Freiflächenanlagen aufgeschlossen gegenüber 
steht. Die Akzeptanz der Bevölkerung kann 
durch Werbung und Beteiligungsmöglichkeiten 
(„Bürgersolaranlagen“) erhöht werden. Bei Flächen 
ohne relevanten Erholungswert („unattraktiven 
Standorten“, z. B. Deponien) kann mit einer hohen 
Akzeptanz der Bürger gerechnet werden. 

Erfahrungen zeigen, dass die Lage innerhalb 
eines Betriebsgeländes besonders vorteilhaft 
ist (Flörsheim-Wicker, Karlsruhe, Wiesbaden). 
Dann ist keine zusätzliche Umzäunung 
erforderlich, ein Mittelspannungsanschluss 
ist vorhanden, Personal ist dauerhaft vor 
Ort, die Vandalismusgefahr gering. Günstige 
Voraussetzungen können bei Deponiestandorten 
vorliegen, wenn die Freiflächen-Fotovoltaikanlage 
neben dem Ablagerungskörper, aber innerhalb 
des planfestgestellten Bereiches, installiert ist 
(Wiesbaden). Die Beweidung mit Schafen ist 
vielversprechend, um die Unterhaltungs kosten 
niedrig zu halten (Flörsheim-Wicker, Karlsruhe). 

Copyright Deponiepark Flörsheim-Wicker
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